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§ 351b ASVG Verträge zwischen den
Trägern der Pensionsversicherung

und den Gebietskörperschaften
oder anderen öffentlich-rechtlichen

Einrichtungen über die
Durchführung medizinischer

Begutachtung
 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Zwischen den Trägern der Pensionsversicherung und den in Betracht kommenden Gebietskörperschaften

können Verträge abgeschlossen werden, die die Durchführung der medizinischen Begutachtung zur Beurteilung

der Voraussetzungen einer Ruhestandsversetzung sowie des Anspruches auf Pflegegeld nach dem

Bundespflegegeldgesetz und die hiefür zu entrichtenden Vergütungen regeln.

2. (2)Die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (ab 1. Jänner 2003: Pensionsversicherungsanstalt) hat in

den bundesgesetzlich vorgesehenen Fällen gegen Kostenersatz durch Erstattung von Befund und Gutachten in

Ruhestandsversetzungsverfahren von Personen, die von der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz

ausgenommen sind, mitzuwirken.

3. (3)Die Pensionsversicherungsanstalt kann mit den Gebietskörperschaften, dem Arbeitsmarktservice und anderen

öffentlich-rechtlichen Einrichtungen Verträge über die medizinische Begutachtung von Personen zur Beurteilung

ihrer Arbeitsfähigkeit abschließen. In diesen Verträgen ist der Kostenersatz für die medizinischen

Begutachtungen unter Bedachtnahme auf die tatsächlich anfallenden Kosten zu vereinbaren.

4. (4)Zur Abgeltung der Ersatzansprüche nach Abs. 3 kann unter Bedachtnahme auf die Zahl der in Betracht

kommenden Fälle und auf die Höhe der durchschnittlichen Kosten der medizinischen Gutachten die Zahlung von

Pauschalbeträgen vereinbart werden.
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